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Beschwerde über

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit

· allgemein wegen Irreführung des Deutschen Bundestages
· als staatliche Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften

wegen Irreführung hinsichtlich der Verbreitung der Behauptung, auch gegenüber dem Deutschen Bundestag, in Deutschland gäbe es keine Impfpflicht und gleichzeitig als staatliche Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften durch Duldung und Mitwirkung an der durch die Berufsgenossenschaften in der Hauptverantwortung des Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), unter Androhung des empfindlichen Übel des Berufsverbot, durchgeführter und durchgesetzter Hepatitis-B-Zwangsimpfungen bei Mitarbeitern in Unternehmen des Gesundheitswesen (Arztpraxen, Altenheime usw.).
Sehr geehrte Damen und Herren,

durchgängig behauptet das Ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit, teilweise auch die Bundesgesundheitsministerin Frau Ulla Schmidt persönlich, nach außen hin, dass es in Deutschland keine Pflichtimpfungen gibt.

Diese Behauptungen tätigte das Ministerium auch gegenüber dem Deutschen Bundestag. Auf der Grundlage dieser Information stellt der Deutsche Bundestag in dem Beschluss zur Pet 2-14-15-2126-037189, am 13.12.2001 (DS 14/7800), Seite 276, zweiter Absatz, fest: „Der Ausschuss merkt hierzu an, dass in der Bundesrepublik Deutschland keine Impfpflicht besteht.“
Tatsächlich wird gegenwärtig unter Duldung und Mitwirkung des der staatlichen Aufsicht über die Berufsgenossenschaften obliegenden Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung durch die Berufsgenossenschaften, in der Hauptverantwortung des Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) unter dem Kürzel „G 42“, das für eine Richtlinie der Berufsgenossenschaften steht, die keinesfalls als Gesetz i.S.d. Grundgesetz Art. 2 Abs. 2 dritter Satz zu werten ist, bei Mitarbeitern in Unternehmen des Gesundheitswesen (Arztpraxen, Altenheimen usw.) unter Androhung des empfindlichen Übel der Zwangsentlassung bzw. des Berufsverbotes, zu Hepatitis-B-Impfungen gezwungen bzw. zu nötigen versucht bzw. genötigt.
Diese Duldung der Praxis ist mit der Behauptung, des Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, dass es in Deutschland keine Pflichtimpfung gibt, unvereinbar.

Pflichtimpfungen eröffnet das Gesetz in Deutschland ausschließlich auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) § 20 Abs. 6 und 7. In diesem Gesetz hat der Deutsche Bundestag als Bundesgesetzgeber gleichzeitig die hohe Anforderung an ein Gesetz erfüllt, die ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit aufgrund GG Art. 2 Abs. 2, dritter Satz, verfassungsmäßig abverlangt. Ausdrücklich heißt es hier jeweils in § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG: „Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden.“

Hiermit eröffnet der Bundesgesetzgeber gleichzeitig nur die zwangsweise Durchführung von solchen „Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe“, bei denen ausgeschlossen ist, zumindest nicht damit gerechnet werden kann, dass auch nur eine Person, die einer solchen Zwangsmaßnahme unterworfen wird, als unerwünschte Folge einer solchen Zwangsmaßnahme stirbt, da § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG durch die Eindeutigkeit des Wortlautes des Gesetzes nur einen Eingriff  in das Recht auf körperliche Unversehrtheit eröffnet und hierdurch einen zwangsweisen Eingriff in das Recht auf Leben durch das IfSG (GG) nicht eröffnet, sondern ausschließt.
Ein unzulässiger Eingriff in das Recht auf Leben ist dann gegeben, wenn, wie bei der Pockenimpfung, mit der Möglichkeit des Todes als unerwünschte Impffolge gerechnet werden muss, auch wenn nur mit einem unerwünschten Todesfall auf eine Millionen Impfungen gerechnet werden muss.
Da, zufolge des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Robert Koch-Institutes, Prof. Kurth und Prof. Burger, bei einem Einsatz des von der Bundesgesundheitsministerin eingekauften Pockenimpfstoffes mit ein bis zwei Todesfällen auf je eine Millionen Impfungen, als unerwünschte Impffolge zu rechen ist, schließt das IfSG, § 20 Abs. 6 u. 7, den zwangsweisen Einssatz des für 270 Millionen Euro eingekauften Pockenimpfstoffes aus.
Grundsätzlich sind in Deutschland Zwangsimpfungen, die das Risiko und sei es nur eins zu einer Millionen, des Todes als unerwünschte Impffolge in sich bergen, gesetzlich und verfassungsmäßig ausgeschlossen.

Die heutigen zur Anwendung gelangenden Hepatitis B – Impfstoffe enthalten zunehmend als sog. sonstigen Impfstoffbestandteil Aluminiumhydroxyd. 
Aluminiumhydroxyd als Impfstoffbestandteil, der zunehmend den riskanten Impfstoffbestandteil Thiomersal (organische Quecksilberverbindung) ablöste, wird als Fortschritt der Impfstoff-Entwicklung gelobt, da Aluminiumhydroxyd ermöglicht weitgehend auf den giftigen Impfstoffbestandteil Thiomersal zu verzichten.
Tatsächlich ist Aluminiumhydroxyd gleichermaßen wie Thiomersal giftig, oder noch giftiger. Die biologischen Abläufe, die durch Aluminiumhydroxyd im Gewebe ausgelöst werden und werden können, sind zwar theoretisch darstellbar, in Praxis aber noch kaum erforscht.

Gleichermaßen als sog. sonstigen Bestandteil, enthält der bei Säuglingen und Kleinkindern zur Anwendung gelangende Sechsfachimpfstoff, Aluminiumhydroxyd. Dieser Impfstoff ist in Deutschland seit dem Jahre 2000 in Anwendung. Diese Impfung soll auch vor Hepatitis B schützen.
In der Fernsehsendung MonaLisa. ZDF, am 20.3. 2005 (über Internetsuchmaschine ist die schriftliche Dokumentation der Sendung zugänglich) wurde berichtet, dass mittlerweile bei dem für die Meldung von Impfschadensverdachtsfällen zuständigem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) insgesamt Meldungen über 33  Säuglinge und Kleinkinder vorliegen, die innerhalb von 24 Stunden nach dieser Impfung, plötzlich gestorben sind.
Die Medizinwissenschaft steht hier vor einem Rätsel. Die Häufigkeit versperrt es, hier von der Zufällig-Zeitgleich-Hypothese der Impfung mit dem Phänomen des plötzlichen Kindstodes auszugehen.

Eine Kausalität zwischen den plötzlichen Todesfällen und der Gabe des Impfstoffes, auch als behaupteter Schutz vor Hepatitis B, mit dem Impfstoffbestandteil Aluminiumhydroxyd, kann hier nicht ausgeschlossen werden.

Solange hier eine Kausalität nicht  naturwissenschaftlich ausgeschlossen werden kann, begründet dieser Sachverhalt nicht nur eine Warnpflicht der Ärzte vor Einwilligung zu Hepatitis B Impfungen (gleich ob Mehrfach-Impfungen oder Einfach-Impfungen) mit dem Bestandteil Aluminiumhydroxyd (siehe hierzu BGH Z 126, 386, auch geringe Zwischenfall Quoten begründen eine Warnpflicht), sondern versperrt in Deutschland jedweden Ansatz eines Zwanges zur Einwilligung zu einem Hepatitis-B-Impfstoff mit dem Impfstoffbestandteil Aluminiumhydroxyd.
Schon als Gefährdungsabwendungsbehörde darf weder das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit, noch irgendeine andere Gesundheitsbehörde in Deutschland dulden, dass in irgendeiner Art und Weise auch nur im Ansatz versucht wird, Zwang auf eine Einwilligung zur Verabreichung eines Hepatitis-B-Impfstoffes mit dem Bestandteil Aluminiumhydroxyd auszuüben und die pflichtgemäße Risikoaufklärung durch den Arzt vor Impfeinwilligung durch Zwang und versuchter oder vollzogener Nötigung ersetzt wird, wie dieses gegenwärtig unter der Aufsicht des Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, durch die Berufsgenossenschaften, in der Hauptverantwortung des HVBG, gegenüber Mitarbeitern in Unternehmen des Gesundheitswesen erfolgt.
Die grundgesetzlich abverlangten Anforderungen, die an ein Gesetz oder an eine gesetzliche Grundlage gestellt sind, die einen Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, aufgrund GG Art. 2 Abs. 2, dritter Satz, eröffnen, sind weit höher, als die an ein Gesetz abverlangten Anforderungen, die die freie Berufsausübung aufgrund GG Art. 12 Abs. 1, zweiter Satz, einschränkend regelt.

Die grundgesetzlich abverlangten Anforderungen, die an ein Gesetz gestellt sind, auf dessen Grundlage geregelt wird, dass jemand, der keinen Schutzhelm tragen will, nicht den Beruf eines Bauarbeiters ausüben darf, sind weit niedriger gestellt, als dieses ein gesetzlicher Eingriff in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, als Voraussetzung für eine Berufsausübung, erfordert. Für einen solchen verfassungsmässigen Eingriff durch das Gesetz, ist § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG exemplarisch.

Bei Ihren Drohungen mit dem empfindlichen Übel des Berufsverbotes, für den Fall, dass man sich nicht einer Hepatitis-B-Impfung unterzieht, beziehen sich die Berufsgenossenschaften auf GG Art. 12 Abs. 1, zweiter Satz und auf § 17 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) VII, als Regelung der Berufsausübung. Dieses konkretisiert sich dann in der Richtlinie „G 42“, auf deren Grundlage Betriebsärzte Zwangsimpfungen durchführen und die Berufsgenossenschaften Arbeitgeber nötigen von Mitarbeitern die Unterwerfung unter Zwangsimpfungen abzuverlangen (auch von den Arbeitgebern).
§ 17 Abs. 1, Nr. 2 SGB VII eröffnet den Unfallversicherungsträgern im Einzelfall für Unternehmer und Mitarbeiter Maßnahmen zur Abwendung von Gesundheitsgefahren anzuordnen, die durch Unternehmer und Mitarbeiter zu treffen sind.

Hätte der Bundesgesetzgeber hiermit einen Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit eröffnen wollen, dann hätte es hier bei der Gesetzgebung einen vergleichbaren Formulierungstext im Gesetzestext bedurft, wie dieses in § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG erfolgte. Im Ansatz mangelt es § 20 Abs. 1 SGB VII an einem vergleichbaren Wortlaut, wie er in § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG enthalten ist: „Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden.“

Erkennbar enthält § 17 Abs. 1 SGB VII keinen ausdrücklichen Wortlaut mit dem die Möglichkeit des Eingriffs in das Grundrecht nach GG Art. 2 Abs. 2 eröffnet wird.
Zwangsimpfungen aufgrund GG Art. 12 Abs. 1, zweiter Satz und § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII sind durch das Gesetz (SGB VII) nicht eröffnet.

Bei den gegenwärtig unter Androhung des empfindlichen Übel des Arbeitsplatzverlustes bzw. des Berufsverbotes in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Hepatitis-B-Zwangsimpfungen in Unternehmen des Gesundheitswesen, handelt es sich günstigstenfalls um ein grobfahrlässiges Verhalten des über die Berufsgenossenschaften Aufsichtführenden Ministerium,  der beteiligten Verantwortlichen in den Berufsgenossenschaften, insbesondere im HVBG der für die Richtlinie „G 42“ und deren Ausführung die Hauptverantwortung trägt, der Betriebsärzte, aber auch der Unternehmer, soweit es sich um Ärzte handelt, was bei Unternehmern und Vorgesetzen in Unternehmen des Gesundheitswesen (z.B. in Arztpraxen, Krankenhäuser u.a.) nahezu Normalität ist.
Dieses grobfahrlässige Verhalten führt zu groben medizinischen Behandlungsfehler, d.h. zur Gabe von Impfstoffen, denen als Rechtfertigungsgrund keine freiwillige Einwilligung zugrunde liegt, der entsprechend der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur ärztlichen Aufklärungspflicht über Risken vor Impfeinwilligung, eine durch den Arzt zu erfolgende Aufklärung über Risiken vorauszugehen hat, wobei auch geringe Zwischenfallquoten eine Warnpflicht des Arztes begründen (BGH Z 126/386).
Aufgrund der gefestigten Rechtsprechung des BGH begründet ein grober Behandlungsfehler die Umkehr der objektiven Beweislast für den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und dem Gesundheitsschaden. Dafür reicht aus, dass der grobe Behandlungsfehler geeignet ist, den eingetretenen Schaden zu verursachen; nahelegen oder wahrscheinlich machen muß der Fehler den Schaden hingegen nicht. (BGH, VI ZR 34/03)

Bei Kenntnis der sog. Impfzusatzstoffe, die im Hepatitis-B-Impfstoff enthalten sind und bei der heutigen molekularbiologischen Kenntnis, wie diese Stoffe wirken können, die unter Umgehung der natürlichen Ausscheidungs- und Entgiftungsfunktion in den Körper gesetzt werden, ist das Spektrum, an Krankheiten (Gesundheitsschäden) bei denen diese Stoffe als Ursache geeignet sein können, bei denen also nicht auszuschließen ist, dass sie den Gesundheitsschaden verursacht haben, sehr breit, jedenfalls viel breiter, als es die gegenwärtig versorgungsrechtlich anerkannten Impfschäden ist.
Die zivilrechtliche Haftpflicht trifft hier abschließend, etwaig infolge von Durchgriffshaftung, die Berufsgenossenschaften. Aufgrund der Tatsache, dass heute zunehmend Arbeitnehmer über Rechtsschutzversicherungen verfügen, muss damit gerechnet werden, dass diese Hepatitis-B-Zwangsimpfungen eine zivilrechtliche Schadensersatzwelle auslösen, die weit über den Rahmen der Zahlung der berufsgenossenschaftlichen Renten infolge von Schädigungen die durch Impfungen im Zusammenhang mit der Berufsausübung durchgeführt werden, hinaus gehen und geeignet sein können, die Berufsgenossenschaften existentiell zu ruinieren und infolge des aufgrund der dann einsetzenden zivilrechtlichen Zahlungsverpflichtungen, die Berufsgenossenschaften, mangels finanzieller Mittel, verunmöglichen, ihren gesetzlich auferlegten Auftrag weiterhin zu erfüllen.
Auch hierüber hat die staatliche Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften, das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit, zu wachen, dass die Berufsgenossenschaften sich nicht durch grobfahrlässiges Verhalten, wie es gegenwärtig durch die Hepatitis-B-Zwangsimpfungen erfolgt, in zivilrechtliche Schadensersatzpflichten bringen, die die Berufsgenossenschaften ruinieren und hindern können, auf Dauer ihrer vom Gesetz auferlegten Pflicht nachzukommen.
Es wird auch Beschwerde darüber geführt, dass die Aufsichtsbehörde, die über eine hohe Kompetenz im Hinblick auf die an die Gabe eines Impfstoffes gestellten Rechtfertigungsanforderungen verfügt, damit die Gabe des Impfstoffes nicht als Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung nach § 223 a StGB bewertet und, da ein Offizialdelikt, verfolgt werden muss, als Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften duldet, dass die Berufsgenossenschaften sich durch die Hepatitis-B-Zwangsimpfungen in ein unkalkulierbares zivilrechtliches Schadensersatzrisiko, günstigstenfalls grobfahrlässig, bringen, das geeignet ist, die Berufsgenossenschaften existentiell zu ruinieren.
Im Hinblick auf die neben der Erfüllung der individuellen Rechtfertigungsanforderungen erforderliche Erfüllung der allgemeinen Rechtfertigungsanforderungen, die an eine freiwillige Hepatitis-B-Schutzimpfung gestellt sind, erlaube ich mir, aus der oben genannten Petition zu zitieren:
Pet: 2-14-15-2126-037189, DS 14/7800, S. 275, zweiter Absatz, ab 11. Zeile:

„Die Impfempfehlungen durch die STIKO erfolgen nur nach einer wissenschaftlichen Risiko/Nutzen-Abwägung unter Berücksichtigung des jeweiligen aktuellen Standes der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik.“

Offensichtlich gründet diese Tatsachenbehauptung des Deutschen Bundestages in einer Tatsachenbehauptung, die das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung gegenüber dem Deutschen Bundestag getätigt hat (ähnlich der Tatsachenbehauptung des Bundestagsausschusses, dass es in Deutschland keine Pflichtimpfungen gibt).
Zu diesen vom Deutschen Bundestag behaupteten „wissenschaftlichen Risiko/Nutzen-Abwägungen“ stellte die STIKO, Geschäftsstelle, Dr. Rasch, mit Datum vom 22.4.04 in einem Schreiben unmissverständlich klar:

„so oder ähnlich bezeichnete „Nutzen-Risiko-Analysen“ bestehen nicht.“

und beweist hiermit die Warhheitswidrigkeit der Behauptung des Deutschen Bundestages hinsichtlich der „wissenschaftlichen Risiko/Nutzen-Abwägungen“ der STIKO.
Eine derartige Irreführung des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit, wie es hier wieder einmal bewiesen wurde, indem die STIKO dem Bundestag in den Rücken fällt, darf der Deutsche Bundestag nicht dulden. Eine solche schwere Verletzung des rechtsstaatlichen Wahrhaftigkeitsgebotes darf nicht geduldet werden, da eine Verletzung des rechtsstaatlichen Wahrhaftigkeitsgebotes mit unserer staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar ist.
Wenn der Deutsche Bundestag die Existenz von „wisenschaftlichen Risiko/Nutzen-Abwägungen“ der STIKO behauptet, dann haben diese „wissenschaftlichen Risiko/Nutzen-Abwägungen“ auch zu existieren.
Zu Ihrer Information füge ich Ihnen meine heutige Anfrage an die Geschäftsstelle der STIKO hinsichtlich der Erfüllung der der öffentlichen Impfempfehlung der STIKO zu den der Hepatitis-B-Schutzimpfung konkret zugrunde liegenden Rechtfertigungstatsachen, entsprechend der „Ist-Anforderung“ des § 2 Nr. 1 u. 9 IfSG, die der Deutsche Bundestag am 20. Juli 2000 verabschiedet hat und die am 1.1.2001, auch für die STIKO und für das Robert Koch-Institut und für das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, verbindlich in Kraft getreten sind, bei.
Sollte sich herausstellen, dass die STIKO auch nach über drei Jahren nach Inkrafttreten des IfSG am 1.1.2001 die eindeutig durch den Bundesgesetzgeber bestimmte „Ist-Anforderung“ des § 2 IfSG als unverzichtbare Rechtfertigungsgrundlage bei den öffentlichen Impfempfehlungen vorsätzlich missachtet, und ein „gilt“, das kein „ist“ i.S.d. § 2 IfSG ist, als „ist“ ausgibt, einen internationalen wissenschaftlichen Konsens, aufgrund dessen die Hepatitis-B-Impfung lediglich als wirksam gilt, aber niemals tatsächlich als wirksam nachgewiesen worden ist, und auch das Hepatitis-B-Virus – analog dem „HIV“, das nicht dem IfSG unterliegt, zufolge des breit bekannten Schreiben der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus vom 5.1.2004 – nur aufgrund eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, demnach niemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist und demnach nicht als „Krankheitserreger“ i.S.d. § 2 Nr. 1 IfSG behauptet werden darf, würde dieses ganz erhebliche Schadensersatzpflichten, aufgrund der Amtshaftung nach GG Art. 34 für die Bundesrepublik Deutschland nach sich ziehen können, wobei dann, aufgrund des grobfahrlässigen Verhaltens der Mitglieder der STIKO, aufgrund GG Art. 34, der Rückgriff auf das Privatvermögen der STIKO-Mitglieder möglich ist, da diese in Ausübung eines ihnen anvertrauten öffentlichen Amtes handeln.
Hätte der Bundesgesetzgeber nicht das „ist“ in § 2 IfSG gewollt, sondern das „gilt“ gewollt, hätte der Bundesgesetzgeber den Wortlaut „gilt“ in § 2 IfSG aufgenommen und nicht den Wortlaut „ist“. Hätte der Bundesgesetzgeber gewollt, dass es als Rechtfertigungsgrundlage für das Impfschadensrisiko nach § 2 Nr. 11 IfSG ausreicht, wenn die Schutzwirkung der Impfung (§ 2 Nr. 9 IfSG) nur aufgrund eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, aber nicht als Tatsache, als „ist“ behauptet werden darf, hätte der Gesetzgeber in § 2 IfSG „gilt“ und nicht „ist“ geschrieben. Der Deutsche Bundestag hat am 20. Juli 2000 aber zweifellos in § 2 IfSG nicht „gilt“ sondern „ist“ beschlossen. Das ist auch für die STIKO verbindlich. 
Eine erschreckende Tatsache ist, dass bei diesen gegenwärtigen rechtswidrigen Hepatitis-B-Zwangsimpfungen auf Betreiben der Berufsgenossenschaften nicht nur die Betriebsärzte, sondern auch nahezu alle Ärzte als Vorgesetze in Unternehmen des Gesundheitswesen mitmachen, in ihrer Kenntnis der Anforderungen an die Freiwilligkeit und ärztliche Aufklärungspflicht vor Impfungen, damit die Gabe eines Impfstoffes nicht als strafbare gefährliche Körperverletzung nach § 223 a StGB (Offizialdelikt) gewertet werden muss, die im Falle gesundheitlicher Schädigungen hohe zivilrechtliche Schadensersatzansprüche begründen.
Dieses zeigt, dass das Problem im gegenwärtigen Gesundheitswesen weniger einer strukturellen Reform sondern dringendst einer inhaltlichen Reform bedarf, die zur Folge hat, dass verantwortliche Ärzte auch Verantwortung tragen und zur Verantwortung gezogen werden können und gezogen werden müssen, auch Betriebsärzte, die ohne rechtswirksame Einwilligung Impfstoffe verabreichen und Ärzte als Arbeitgeber oder Vorgesetzte, die einen derartigen Umgang mit ihren Mitarbeitern dulden, denen gegenüber sie eine Fürsorgepflicht haben.
Ich lege Beschwerde darüber ein, dass das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit in der Öffentlichkeit irreführend behauptet, dass es in Deutschland keine Zwangsimpfungen gibt und als Aufsichtsbehörde über die Berufsgenossenschaften, sich an den grundgesetzwidrigen Hepatitis-B-Zwangsimpfungen, die aufgrund der Nötigungen durch die Berufsgenossenschaften im Gesundheitswesen durchgeführt werden, zumindest duldend beteiligt.
Individuell wird zu prüfen sein, ob hier ein unbedingter Vorsatz, ob hier Absicht zugrunde liegt, wenn die staatliche Ordnung, u.a. durch Mißachtung von GG Art. 2 Ab s. 2, dritter Satz, in einem ausgedehnten und systematischen Rahmen beseitigt wird. Hier wird zu prüfen sein, ob dieser Angriff gegen einen Teil der Bevölkerung vorsätzlich, absichtlich erfolgt.

Unstrittig u.a. aufgrund § 2 Nr. 11 IfSG (Impfschadensrisiko) handelt es sich bei Impfungen um Maßnahmen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung von Menschen ganz oder teilweise herbeizuführen.

Selbst die fahrlässige Unterlassung der Aufsichtspflicht durch einen Vorgesetzten, ist hier mit einer Strafe von bis zu drei Jahren bedroht, die nicht verjährt. Das verabschiedete der Deutsche Bundestag am 26.6.2002, damit es am 30.6.2002 in Kraft trat.

Im Falle des nachweisbaren Vorsatzes der Durchführung der Hepatitis-B-Zwangsimpfungen, ist aufgrund unserer staatlichen Ordnung, die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden gegeben.

Geht man nicht von einem Vorsatz aus, geht man nicht von Absicht aus, wäre das gleichbedeutend mit der Aussage, die Bundesregierung (BMGSS) und die Berufsgenossenschaften (und die Ärzte) wollten und wüssten nicht, was sie tun.

Mit freundlichem Gruß

Karl Krafeld

Anlage z.K.

Anfrage an die STIKO im Hinblick auf die Erfüllung der Rechtfertigungsanforderungen nach § 2 Nr. 1 u. 9 IfSG, die der aktuellen öffentlichen Impfempfehlung zur Hepatitis-B-Schutzimpfung wissenschaftlich, d.h. überprüf- und nachvollziehbar, zugrunde liegen.
